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VERMERK 

Betr.: Mitteilung über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls zur 
Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Japan 
über eine Wirtschaftspartnerschaft im Hinblick auf den freien Datenverkehr 

  

Das am 31. Januar 2024 in Brüssel unterzeichnete Protokoll zur Änderung des Abkommens 

zwischen der Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft im Hinblick auf 

den freien Datenverkehr1, wird gemäß Artikel 23.2 Absätze 1 und 2 des Abkommens zwischen der 

Europäischen Union und Japan über eine Wirtschaftspartnerschaft (Artikel 6 des Protokolls) am 

1. Juli 2024 in Kraft treten. 

 

                                                 
1 EUR-Lex – 22024A01304 – DE – EUR-Lex (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A22024A01304
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